






„Gesetzes zur 

Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen“
„Gesetzes 

algesetzbuch sowie weiterer Gesetze“
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„Vereinbarung zur Erstellung von Bescheinigungen zur 

5 des Grundrentengesetzes vom 16.11.2020“, „
“
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„



–
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beantragen können.“



−
−



−
−

es neuen BWZ sollten die Endzeitpunkte „gestreut“ werden, 
um eine „Antragsspitze“ zu vermeiden.



„Hinweis:

–
–

tragen können.“ 

•

•

„Im Bescheid vom _____ haben wir Ihnen mitgeteilt, dass rückwirkend 



vergleichbares Alterssicherungssystem eingezahlt haben.“
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grundsatz) ist unter „gesetzlicher Rente“ in § 17a
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„Bestandsrentenbeziehenden“ eine Sammelabfrage, u

„Zuschlag für 
ährige Versicherung“



„Zuschlag für langjährige Versicherung“
–

„Ein Zuschlag hat sich nicht ergeben, weil das Entgelt im Durch-
u hoch/zu niedrig war.“ 

nur bei der Verwendung der Begrifflichkeit „
jährige Versicherung“

„langjähri
cherte“ oder „besonders langjährig Versicherte“



raus jedoch keine Grundrentenentgeltpunkte ergaben, wird der Begriff „Zu-
schlag für langjährige Versicherung“ auf den Rentenanpassungsmitteilun-

der Begriff „Zuschlag für langjährige Versicherung“ nicht enthalten ist 



sungsmitteilungen der Begriff „Zuschlag für langjährige Versicherung“ ent-





Rentenversicherungsnummer: […]
Az.: […]

• des Schreibens der DRV „

“, 

• der Hinweise des BMI „ –

“ vom 3. Dezember 2020 sowie

• des Schreibens des BMAS „ –
“.
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[…]

–

–

[…] 

– […] 

Aus der Anlage „Grundrentenzeiten“ erge-



– […]

– […] 

–

[…]


